
Dr. Otto N. Bretzinger

 Der Vermietungs- 
 assistent
Set mit allen Formularen und Mustern, 
die Sie als Vermieter brauchen

4. aktualisierte Auflage

Dr
. O

tt
o 

N.
 B

re
tz

in
ge

r 
De

r V
er

m
ie

tu
ng

sa
ss

is
te

nt

• Mietvertrag 
• Kündigung 
•  Nebenkosten-

abrechnung

Der Vermietungsassistent
Set mit allen Formularen und Mustern, 
die Sie als Vermieter brauchen
Wenn Sie als Vermieter rechtliche und finanzielle Fehler vermeiden wollen, sollten Sie sich 
rechtzeitig mit den mietrechtlichen Regelungen und Grundsätzen befassen. Ihre Ansprüche und 
Rechte als Vermieter bei der Vermietung von Wohnungen zu kennen, ist allerdings nur das eine, 
das andere ist, diese auch in der Praxis tatsächlich gegenüber dem Mieter geltend zu machen. 
In der Praxis scheitert es nicht selten daran, dass gesetzlich vorgeschriebene Formalitäten 
nicht eingehalten oder die Rechte nicht fristgemäß wahrgenommen werden.

In diesem Buch finden Sie Vertragsmuster, Formulierungshilfen und Musterbriefe, die Ihnen als 
Vermieter bei allem, was mit der Vermietung von Wohnungen zu tun hat, helfen sollen: Verträge 
richtig formulieren, Ihre Rechte Mietern gegenüber geltend machen und so eine für Sie günstige 
Rechtslage schaffen. Umfangreiche Checklisten geben Ihnen Handlungsanleitungen und fassen 
bei den wichtigen rechtlichen Fragen das Wesentliche zusammen.

Der Vermietungsassistent enthält Musterverträge, Musterbriefe und Formulierungshilfen

•  für die Begründung des Mietverhältnisses: u. a. Mieter-Selbstauskunft, Mietschuldenfreiheits-
bescheinigung, Textbausteine für den Mietvertrag, Wohnungsübergabeprotokoll, Kautions-
bestätigung;

•  für das laufende Mietverhältnis: u. a. Mahnung wegen rückständiger Miete, Betriebskosten-
abrechnung, Abmahnung wegen Verletzung des Mietvertrags, Aufforderung zur Duldung von 
Instandhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, Erlaubnis zur Untervermietung, Verbot der 
Haustierhaltung, Aufforderung zur Duldung von Modernisierungsarbeiten, Muster einer 
Modernisierungsvereinbarung, Geltendmachung von Mieterhöhungen;

•  für die Beendigung des Mietverhältnisses: u. a. ordentliche und außerordentliche (fristlose) 
Kündigung des Mietvertrags, Muster eines Mietaufhebungsvertrags, Wohnungsabnahme-
protokoll, Aufforderung zum Rückbau von Bauten und Einrichtungen, Aufforderung zur 
Durchführung von Schönheitsreparaturen, Abrechnung der Mietkaution.

Insgesamt will Sie der der Vermietungsassistent bei der Verwaltung Ihrer vermieteten Wohnung 
begleiten und Hilfestellung bei der praktischen Umsetzung Ihrer Rechte und Ansprüche gegen-
über dem Mieter leisten.
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Vorwort
Ein Mietverhältnis will gut vorbereitet sein und danach verwaltet werden. Zunächst muss der richtige 
Mieter gefunden werden. Dann gilt es, eine angemessene Miete festzulegen und im abzuschließenden 
Mietvertrag die eigenen Interessen im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten zu wahren. Gleichwohl 
können Vermieter im Laufe des Mietverhältnisses so manche unangenehme Überraschung erleben. So 
kann Streit darüber entstehen, ob der Mieter in seiner Wohnung Tiere halten darf, ob er zur Unterver-
mietung berechtigt ist, der Mieter wegen eines Mangels die Miete mindern darf, ob die Betriebskostenab-
rechnung den gesetzlichen Anforderungen entspricht, der Vermieter nach einer Modernisierungsmaß-
nahme die Miete erhöhen darf, der Mieter sich an Reparaturmaßnahmen beteiligen muss oder ob bzw. in 
welchem Rahmen der Mieter bauliche Veränderungen in der Wohnung vornehmen darf. In diesen Fällen 
sollten sich Vermieter nicht auf ihr Gefühl verlassen. Maßgebend sind im Streitfall allein die mietvertrag-
lichen Regelungen und das gesetzliche Mietrecht. Wer also als Vermieter seine Rechte wahren will, muss 
diese zunächst einmal kennen. Denn schon kleine Fehler können ihn teuer zu stehen kommen.

Wenn Sie als Vermieter rechtliche und finanzielle Fehler vermeiden wollen, sollten Sie sich rechtzeitig 
mit den mietrechtlichen Regelungen und Grundsätzen befassen. Ihre Ansprüche und Rechte zu kennen 
ist aber nur das eine, das andere ist, diese auch in der Praxis tatsächlich gegenüber dem Mieter geltend 
zu machen. In der Praxis scheitern nämlich die Wahrnehmung und die Umsetzung der Ansprüche nicht 
selten daran, dass gesetzlich vorgeschriebene Formalitäten nicht eingehalten oder die Rechte nicht frist-
gemäß wahrgenommen werden.

In diesem Buch finden Sie Vertragsmuster, Formulierungshilfen und Musterbriefe, die Ihnen dabei hel-
fen sollen, Verträge richtig zu formulieren und Ihre Rechte und Ansprüche im laufenden Mietverhältnis 
gegenüber dem Mieter geltend zu machen und so eine für Sie günstige Rechtslage zu schaffen. Sie finden 
u. a. Textbausteine für den Abschluss des Mietvertrags, für eine Modernisierungsvereinbarung und die 
einvernehmliche Beendigung des Mietverhältnisses durch einen Aufhebungsvertrag, ferner Formulie-
rungshilfen und Musterbriefe für die Verwaltung des laufenden Mietverhältnisses und dessen Beendi-
gung und Abwicklung. Umfangreiche Checklisten geben Ihnen Handlungsanleitungen und fassen bei 
den wichtigen rechtlichen Fragen das Wesentliche zusammen.

Insgesamt will Sie der Vermietungsassistent bei der Verwaltung Ihrer vermieteten Wohnung begleiten 
und Ihnen Hilfestellung bei der praktischen Umsetzung Ihrer Rechte leisten.

Dr. iur. Otto N. Bretzinger

Alle Formulare in diesem Ratgeber finden Sie auch zum Download im Internet.  
Der Link zur Download-Seite befindet sich am Ende des Ratgebers.
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1 Der Start in das Mietverhältnis
Ein Wohnungsmietverhältnis will gut vorbereitet sein. Bereits kleine Fehler können den Vermieter teuer 
zu stehen kommen. Schon die Begründung des Mietverhältnisses ist mit einer Reihe von Formalitäten 
verbunden. Das fängt damit an, den richtigen Mieter zu finden. Danach muss ein Mietvertrag abge-
schlossen werden. Und unmittelbar nach dem Abschluss des Mietvertrags müssen dem Mieter wichtige 
Bescheinigungen und Bestätigungen ausgehändigt werden.

Die nachfolgenden Checklisten, Musterformulierungen für den Wohnungsmietvertrag und Formulare, 
die im Zusammenhang mit der Begründung des Mietverhältnisses wichtig sind, sollen Ihnen helfen, 
Schritt für Schritt die anstehenden Angelegenheiten wahrzunehmen, den richtigen Mieter zu finden und 
einen für Sie im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten günstigen Mietvertrag abzuschließen.

1.1 Schritt für Schritt zur Wohnungsvermietung

Eine gelungene Vermietung von Wohnraum ist 
nicht nur zeitintensiv, sie erfordert auch in einem 
gewissen Rahmen fachliche Kenntnisse. Wenn 
die Vermietung der Wohnung ansteht, müssen 
Sie in erster Linie Fehler bei der Auswahl der 
Mieter und beim Abschluss des Mietvertrags ver-
meiden. Die nachfolgende Übersicht soll Ihnen 
zunächst dabei helfen, bei der Vermietung in der 
richtigen Reihenfolge vorzugehen.

Checkliste: 
Wohnungsvermietung

 ȑ Schritt 1: Die Vorbereitung

� Sie sollten sich erst dann mit der Vermietung 
Ihrer Wohnung befassen, wenn sich diese in 
einem vermietungsgerechten Zustand befin-
det. Bei einer Weitervermietung müssen Sie 
z. B. berücksichtigen, ob noch Renovierungs-
arbeiten notwendig sind.

� Machen Sie sich Gedanken darüber, welche 
Miete Sie verlangen wollen. Verfügen Sie über 
einen aktuellen Energieausweis?

� Haben Sie aussagekräftige Fotos der Wohnung.

 ȑ Schritt 2: Die Mietersuche

� Werden Sie sich klar darüber, an welchen Per-
sonenkreis Sie die Wohnung vermieten wol-
len (z. B. Familie, Alleinstehende).

� Wie wollen Sie diesen Personenkreis bei den 
Suchanzeigen ansprechen?

� Bereiten Sie die für die Mietauswahl notwen-
digen Unterlagen vor (z. B. Mieter-Selbstaus-
kunft).

� Legen Sie fest, welche Fragen Sie den Mietin-
teressenten stellen wollen.

 ȑ Schritt 3: Die Mieterauswahl

� Nach welchen Kriterien wollen Sie Ihren 
künftigen Mieter auswählen (z. B. nach der 
Bonität oder unter Berücksichtigung sozialer 
Verhältnisse)?

� Haben Sie auf der Grundlage entsprechender 
Nachweise die Bonität der Mietbewerber ge-
prüft?

� Erscheint Ihnen der in Aussicht genommene 
Bewerber vertrauensvoll?

 ȑ Schritt 4: Der Mietvertrag
Welche mietvertraglichen Regelungen sind für Sie 
besonders wichtig? Verfügen Sie über eine für Sie 
günstige Mietvertragsvorlage? Sind die mietver-
traglichen Regelungen für Sie verständlich und 
können Sie deren rechtlichen Folgen übersehen?

 ȑ Schritt 5: Die Wohnungsübergabe
Übergeben Sie die Wohnung an den Mieter erst 
nach Abschluss des unterschriebenen Mietver-
trags. Denken Sie daran, bei der Wohnungsüber-
gabe ein Protokoll zu errichten. Händigen Sie 
dem Mieter die Wohnungsschlüssel erst nach 
Abschluss des Mietvertrags und nach der Errich-
tung des Übergabeprotokolls aus.
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1.2 Fragen kostet nichts

Den richtigen Mieter zu finden, ist oft gar nicht 
so einfach. Handelt es sich um gefragten Wohn-
raum, haben Sie die Qual der Wahl. Andernfalls 
müssen Sie viele Hebel in Bewegung setzen, um 
den richtigen Mieter zu finden.

Als Vermieter haben Sie es in der Hand, böse Über-
raschungen mit neuen Mietern zu verhindern. 
»Drum prüfe, wer sich ewig bindet, ob sich nicht 
doch was Bessres findet«, lautet eine alte Weisheit, 
die Eltern gerne zitieren, wenn es um die Partner-
wahl des Kindes geht. Ganz ähnlich ist es bei der 
Auswahl eines Mieters. Auch hier sollte sorgfältig 
geprüft werden, wem man seine Wohnung anver-
traut. Das strapaziert letzten Endes nicht nur Ih-
ren Geldbeutel, sondern auch Ihre Nerven.

In einem Gespräch mit dem Interessenten kön-
nen Sie manches über ihn erfahren. Veranstalten 
Sie aber kein Verhör. Beschränken Sie sich viel-
mehr auf einige wesentliche Fragen. Allerdings 
steht Ihnen kein grenzenloses Fragerecht ge-
genüber einem Wohnungsinteressenten zu. Sie 
dürfen insbesondere nicht dessen allgemeines 
Persönlichkeitsrecht verletzen. Welche Fragen 
zulässig sind und welche nicht, können Sie der 
nachfolgenden Checkliste entnehmen.

Ausfüllhilfen:

Zulässige Fragen: Auf eine zulässige Frage des 
Vermieters muss der Mietinteressent wahrheits-
gemäß antworten. Andernfalls hat es für den 
Mieter nachteilige rechtliche Folgen:

� Hat der Mieter die Wohnung noch nicht bezo-
gen, liegt der Tatbestand einer rechtswidrigen 
arglistigen Täuschung vor. Sie können den 
Mietvertrag anfechten und unter Umständen 
Schadensersatz (z. B. die Kosten für ein neu-
es Inserat in der Tageszeitung) verlangen. Der 
Mietvertrag ist nach erklärter Anfechtung un-
wirksam (§ 142 Abs. 1 BGB).

� Entdecken Sie die Lüge des Mieters erst nach 
dessen Einzug, ist eine Anfechtung des Miet-
vertrags nicht mehr möglich. Es liegt aber 
eine schuldhafte Pflichtverletzung gemäß 
§ 543  BGB vor. Sie können den Mietvertrag 
fristlos kündigen, sofern Ihnen die Fortset-
zung des Mietverhältnisses wegen der Pflicht-
verletzung des Mieters (z. B. wegen der Lüge 
bei der Selbstauskunft) unzumutbar wäre. Das 
ist insbesondere dann der Fall, wenn sich die 
Falschauskünfte dahin gehend auswirken, dass 
Ihre berechtigten Interessen an regelmäßigen 
Zahlungseingängen beeinträchtigt werden oder 
in Zukunft beeinträchtigt sein könnten.

Unzulässige Fragen: Eine unzulässige Frage 
muss der Wohnungsinteressent nicht beantwor-
ten. In diesem Fall besteht für ihn allerdings die 
Gefahr, dass er die Wohnung nicht bekommt. 
Deshalb wird er unter Umständen solche Fragen 
wahrheitswidrig beantworten. Die Falschbeant-
wortung hat für den Interessenten keine nega-
tiven rechtlichen Folgen. Deshalb sollten Sie als 
Vermieter davon absehen, solche Fragen an den 
Wohnungsinteressenten zu stellen.

Checkliste:  Zulässige und unzulässige Fragen

Fragen zu/zur/zum … Zulässig Nicht zulässig
… Familienstand x
… Anzahl der Personen, die die Wohnung beziehen wollen x
… Nationalität x
… Vorstrafen x
… Krankheit/Behinderung x
… Hobbys x
… Aufenthaltsgenehmigung x
… Beruf x
… bestehenden Arbeitsverhältnis x
… Dauer des Arbeitsverhältnisses x
… einer etwaigen Befristung des Arbeitsverhältnisses x
… Rauchgewohnheiten x
… Bestehen einer Rechtsschutzversicherung x
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Fragen zu/zur/zum … Zulässig Nicht zulässig
… Familienplanung x
… sexuellen Orientierung x
… Religionszugehörigkeit x
… Mitgliedschaft in einem Mieterverein x
… Bestehen einer Schwangerschaft x
... Anhängigkeit eines staatsanwaltschaftlichen
    Ermittlungsverfahrens

x

… Höhe des Nettoeinkommens x
… den Einkommensverhältnissen von Angehörigen x
… laufendem Insolvenzverfahren über das Vermögen des
    Mietinteressenten

x

… Einkommenspfändung x
… einem Räumungstitel wegen Mietrückständen x
… Übernahme der Miete durch Sozialleistungsträger x
… Haltung von Haustieren x

1.3 Prüfung der Bonität des Mietinteressenten

Als Vermieter sollten Sie Ihre Mieter immer sorg-
fältig auswählen. Von besonderer Bedeutung ist in 
diesem Zusammenhang insbesondere die Bonität 
des Mieters, weil diese seine Hauptleistungspflicht, 
nämlich die Pflicht, die vereinbarte Miete zu zah-
len, betrifft. Bevor ein Mietvertrag unterschrieben 
wird, ist es deshalb in jedem Fall ratsam, sich im 
Rahmen des rechtlich Zulässigen über den Beruf 
und den Arbeitgeber sowie über die finanzielle Si-
tuation des Mietinteressenten zu erkundigen.

Als Vermieter sind Sie grundsätzlich berechtigt, 
Daten zu erheben, die Ihnen eine Beurteilung er-
lauben, ob der Mieter in Zukunft in der Lage sein 
wird, die monatliche Miete zu entrichten. Die 
Mietzahlung gehört schließlich zu den Haupt-

pflichten des Mieters. Ihr Fragerecht erstreckt 
sich allerdings nur auf solche Fragen, die mit 
dem Mietverhältnis im Zusammenhang stehen. 
Sie müssen an den abgefragten Informationen 
ein berechtigtes Interesse haben und das Recht 
des Mietinteressenten auf informationelle Selbst-
bestimmung beachten. Nur dann ist die Frage an 
den Mietinteressenten zulässig (vgl. 1.2).

Sie haben mehrere Möglichkeiten, die für Ihre 
Entscheidung, an welchen Bewerber Sie die Woh-
nung vermieten, maßgebenden Daten zu erheben. 
Neben der Vorlage von Einkommensnachweisen 
und Bonitätsauskünften der SCHUFA kommen 
vor allem die Mieter-Selbstauskunft und die Vor-
lage einer Vormieterbescheinigung in Betracht.

1.3.1 Selbstauskunft des Mietinteressenten

Im Rahmen der Selbstauskunft beantwortet der 
Mietinteressent bestimmte Fragen des Vermieters 
zu seinen persönlichen, familiären und wirtschaft-
lichen Verhältnissen. Dabei wird dem Bewerber 
ein vorgefertigter Katalog von Fragen vorgelegt, 
die dieser schriftlich beantworten soll. Abgefragt 
werden dürfen jedoch nur solche Informationen, 
die mit dem Mietverhältnis im Zusammenhang 
stehen und an deren wahrheitsgemäßer Beantwor-
tung der Vermieter ein berechtigtes Interesse hat.

Ausfüllhilfen:

Vorteil der Selbstauskunft: Die schriftliche Be-
antwortung der Fragen hat für Sie gegenüber 

mündlichen Angaben des Mietinteressenten den 
Vorteil, dass Sie gegebenenfalls beweisen kön-
nen, dass Fragen wahrheitswidrig beantwortet 
wurden. Darauf kann dann die Anfechtung des 
Mietvertrags wegen arglistiger Täuschung bzw. 
die fristlose Kündigung des Mietverhältnisses ge-
stützt werden.

Keine Verpflichtung des Mieters zur Selbstaus-
kunft: Mietinteressenten sind nicht verpflichtet, 
eine Selbstauskunft auszufüllen. Wenn es aller-
dings mehrere Mietbewerber gibt, wird sich der 
Vermieter allerdings regelmäßig für denjenigen 
entscheiden, dessen Bonität er aufgrund der 
Selbst auskunft besser abschätzen kann.
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3.3 Einvernehmliche Beendigung des Mietverhältnisses durch  

Mietaufhebungsvertrag

Ein Mietvertrag kann nicht nur einseitig durch 
eine Kündigung, sondern auch einvernehmlich 
durch einen Vertrag beendet werden. In diesem 
Fall schließen der Vermieter und der Mieter eine 
Mietaufhebungsvereinbarung.

Es kommen mehrere Gründe für die Beendi-
gung des Mietverhältnisses durch einen Auf-
hebungsvertrag in Betracht. So kann das Miet-
verhältnis insbesondere dann einvernehmlich 
beendet werden,

� wenn ein Zeitmietvertrag nicht ordentlich 
fristgemäß gekündigt werden kann und die 
Voraussetzungen für eine außerordentliche 
fristlose Kündigung nicht vorliegen,

� ein unbefristeter Mietvertrag abgeschlossen 
wurde, für den Vermieter allerdings kein be-
rechtigtes Interesse an der Beendigung des 
Mietverhältnisses vorliegt,

� der Vermieter bzw. der Mieter den Mietver-
trag zwar fristgemäß kündigen kann, man je-
doch nicht die Kündigungsfrist einhalten will 
und Wohnungsräumung möglichst kurz fristig 
erfolgen soll.

Ausfüllhilfen:

Vertragsparteien: Der Mietaufhebungsvertrag 
muss von allen Beteiligten geschlossen werden, 
die im Mietvertrag namentlich benannt sind.

Beendigung des Mietverhältnisses: Die Verein-
barung, dass ein bestimmtes Mietverhältnis be-
endet wird, ist notwendiger Inhalt der Mietauf-
hebungsvereinbarung.

Zeitpunkt der Beendigung des Mietverhältnis-
ses: Das Mietverhältnis wird zu dem Zeitpunkt 
aufgelöst, der in der Vereinbarung festgelegt 
ist. Fehlt es an einer entsprechenden Regelung, 
endet das Mietverhältnis sofort (§ 271 Abs. 1 
BGB), sodass der Vermieter vom Mieter sofort 
die Räumung der Wohnung verlangen kann. 
Möglich ist es auch, das Mietverhältnis rückwir-
kend aufzuheben.

Räumung der Wohnung: Aus der Sicht des Ver-
mieters ist die Räumungspflicht des Mieters und 

dessen Pflicht zur Schlüsselübergabe ein notwen-
diger Inhalt der Mietaufhebungsvereinbarung.

Schlussrenovierung: Sinnvoll ist es, in der Auf-
hebungsvereinbarung die Frage der Schlussreno-
vierung zu regeln. Es kann im Einzelnen verein-
bart werden, dass und in welchem Umfang noch 
Schönheitsreparaturen durchzuführen sind. 
Alternativ kann auch vereinbart werden, dass 
der Mieter die Wohnung unrenoviert zurück- 
geben darf.

Mietsicherheit: Geregelt werden kann, wie und 
wann die vom Mieter erbrachte Mietsicherheit 
abgewickelt wird. Vgl. dazu auch 1. 5. 8.

Betriebskostenabrechnung: Sinnvoll ist es, in 
der Vereinbarung zu regeln, wann dem Mieter 
die Betriebskostenabrechnung vorzulegen ist.

Vom Mieter eingebrachte Einrichtungen: Ge-
regelt werden kann auch, ob und gegebenenfalls 
zu welchem Preis der Vermieter vom Mieter in 
die Wohnung eingebrachte Einrichtungen (z. B. 
Einbauküche) übernehmen wird. Vgl. dazu auch 
1. 5.18 und 2.7.1.

Fortsetzungswiderspruch: Weil umstritten ist, 
ob sich auch bei einer Mietaufhebungsverein-
barung nach zwei Wochen das Mietverhältnis 
fortsetzt, wenn der Mieter nicht auszieht, ist es 
sinnvoll, eine Regelung über den Fortsetzungs-
ausschluss zu treffen. Vgl. dazu auch 1.5.3.

Verzicht auf das Widerspruchsrecht des Mie-
ters: Der Mieter kann auf den Widerspruch we-
gen unzumutbarer Härte verzichten. Vgl. dazu 
auch 2.6.1.

Schriftformklausel: Die Schriftformklausel 
dient der Beweissicherung. Es soll ausgeschlos-
sen werden, dass mündliche Nebenabreden ab-
geschlossen werden.

Checkliste: Inhalt des Mietaufhebungsvertrags

� Bezeichnung der Vertragsparteien.
� Genaue Bezeichnung des Mietverhältnisses.
� Erklärung der Beteiligten, dass das Mietver-

hältnis beendet werden soll.
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� Festlegung des Beendigungszeitpunkts.
� Verpflichtung des Mieters zur Räumung und 

Herausgabe der Wohnung an den Vermieter.
� Regelung über die Durchführung der Schluss-

renovierung.
� Abwicklung der Mietsicherheit.
� Abrechnung der Betriebskosten.

� Entfernung oder Übernahme von Einrich-
tungsgegenständen.

� Hinweis, dass dem Mieter kein Widerspruchs-
recht nach § 574 BGB zusteht.

� Ausschluss der Verlängerung des Mietverhält-
nisses bei Fortsetzung des Gebrauchs durch 
den Mieter (§ 545 BGB).
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Mietaufhebungsvertrag

Zwischen

                  
[Vor- und Familienname des Vermieters],

wohnhaft in 
                                               ,

im Folgenden kurz »Vermieter« genannt,

und

                  
[Vor- und Familienname des Mieters],

wohnhaft in 
                                               ,

im Folgenden kurz »Mieter« genannt,

wird zur einvernehmlichen Beendigung des Mietverhältnisses folgende Mietaufhebungsvereinbarung 
geschlossen:

Räumungsvereinbarung 

Vermieter und Mieter vereinbaren, dass das mit Mietvertrag vom          begründete Mietverhält-

nis über                                               

[Beschreibung der Wohnung wie im Mietvertrag einfügen] einvernehmlich zum          beendet wird.

Der Mieter ist verpflichtet, die Mieträume mit Nebenräumen vollständig geräumt und sämtliche, auch die auf 

eigene Kosten beschafften Wohnungsschlüssel zu dem genannten Termin dem Vermieter herauszugeben.

Der Mieter verpflichtet sich, die zuletzt vertraglich geschuldete Miete in Höhe von            Euro 

zu zahlen. 

Schönheitsreparaturen 

Der Mieter wird die Wohnung bis zum Ende des Mietverhältnisses entsprechend der Vereinbarung im 
Mietvertrag in fachmännisch renoviertem Zustand zurückgeben.

[Oder]

Der Mieter darf die Mieträume unrenoviert zurückgeben.
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